
Antrag der Verbandsvertreter Nico Skiba, Christian Geier, Gerd-Holger Golisz, Dirk 

Spiewok, Heiko Böhringer 

zur 68. Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes 

Westmecklenburg am 30.11.2022 

Fortschreibung des Kapitels 6.5 Energie des Regionalen 

Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg (RREP WM) zügig fortsetzen und 

zur Rechtswirksamkeit führen 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes WM möge 

beschließen:  

1. Die Fortschreibung des Kapitels 6.5 Energie wird unverzüglich mit dem Ziel 

fortgesetzt, das Kapitel bis zum 31.01.2024 zur Rechtswirksamkeit zu führen. 

2.   Die Geschäftsstelle wird beauftragt, bis zum 31.01.2023 eine Beschlussfassung  
der Verbandsversammlung über die Bestätigung der Abwägungsdokumentation 
zur dritten Beteiligungsstufe einschließlich des gegebenenfalls entsprechend 
geänderten Entwurfs der Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie, bestehend 
aus dem Textdokument, der Festlegungskarte M 1:100.000, sowie dem 
dazugehörigen Entwurf des Umweltberichtes im Rahmen einer zusätzlichen  

      Verbandsversammlung herbeizuführen und im Weiteren den Prozess zur  
      Rechtswirksamkeit des fortgeschriebenen Kapitels 6.5 unter Ausschöpfung aller  
      Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung so zu organisieren, dass im  
      Oktober 2023 der Beschluss der Verbandsversammlung über die  
      Teilfortschreibung des Kapitel 6.5 Energie gefasst werden kann. 
 
3.   Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden beauftragt, mit der  

obersten Landesplanungsbehörde, hier dem zuständigen Ministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, dem Ministerium für Klimaschutz,  

      Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt und dem Ministerium für  
      Wissenschaft, Kultur-, Bundes- und Europaangelegenheiten   

- einen Verfahrensweg verbindlich abzustimmen, mit dem es gelingt, dass das  
  Kapitel 6.5 des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg bis  
  zum 31.01.2024 durch Landesverordnung für rechtsgültig erklärt wird 
- dazu in Verhandlungen zu treten, dass die Geschäftsstelle des  
  Planungsverbandes kurzfristig mit dem für diesen beschleunigten  
  Planungsprozess notwendigen zusätzlichen Personal verstärkt wird. 

 
  

Begründung: 

Die Begründung wird nachgereicht. 

 


